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(3) Die Zinssätze für kurzfristige Kredite werden vom 
Minister der Finanzen im Einvernehmen mit dem Prä
sidenten der Deutschen Notenbank festgelegt.

§ 21
Langfristige Kredite

(1) Die Sparkassen gewähren im Rahmen der Kredit
pläne langfristige Kredite nach den gesetzlichen Be
stimmungen und Richtlinien des Ministers der Finanzen

a) für den privaten und genossenschaftlichen nicht 
landwirtschaftlichen Wohnungsbau,

b) an Handwerk, Handel und Gewerbe für betrieb
liche Anlagen,

c) als Sonderkredite nach den erlassenen Gesetzen, 
Verordnungen und Richtlinien.

(2) Die zu fordernden Sicherheiten für langfristige 
Kredite, die Höchstsumme des langfristigen Kredites,# 
je Objekt bzw. je Kreditnehmer sowie die Höhe des 
Zins- und Tilgungssatzes ergeben Sich aus den gesetz
lichen Bestimmungen und Richtlinien.

D. Sonstige Geschäfte
§ 22

' Auftrags- und andere Aufgaben
Von den Sparkassen werden noch folgende Aufgaben 

durch geführt:
a) Beratung und Betreuung der Bevölkerung bei der 

Anlegung freier Geldmittel in Anleihen und 
Hypothekenpfandbriefen,

b) Übernahme der Verwaltung und Verwahrung von 
Wertpapieren im Aufträge der Kunden,

c) Vermietung von Schließfächern,
d) Verwaltung von Schuldbuchforderungen als treu

händerische Schuldbuchstellen der Deutschen De
mokratischen Republik,

e) Verkauf von Beitragsmarken im Aufträge gesell
schaftlicher Organisationen,

f) alle sonstigen Aufgaben, die den Sparkassen durch 
Gesetz, Verordnung oder Anweisung des Ministers 
der Finanzen übertragen werden.

IV. Anlage der Mittel der Sparkassen und 
Rechnungslegung

§ 23
Sicherheit der Einlagen

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Repu
blik garantiert die Sicherheit der Spareinlagen, der 
sonstigen Einlagen und anderer Fremdwerte bei den 
Sparkassen.

§ 24
Anlegung der Bestände

(1) Um die Zahlungsbereitschaft zu sichern, haben die 
Sparkassen eine Liquiditätsreserve nach den vom 
Minister der Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Präsidenten der Deutschen Notenbank erlassenen 
Richtlinien für die Anlage freier Mittel der Kredit-^ 
institute und die Refinanzierung bei der Deutschen 
Notenbank zu unterhalten.

(2) Die Verwendung der übrigen Einlagen ergeben 
sich aus diesem Statut und den Anlagerichtlinien.

§ 25
Rechnungslegung

(1) Spätestens bis zum 15. Januar eines jeden Jahres 
stellen die Sparkassen den Jahresabschluß auf.

(2) Die Gewinne der Sparkassen sind in Höhe von 
50 °/o dem Haushalt des Rates des Kreises und in Höhe 
der restlichen 50 °/o gemäß § 5 Abs. 2 dem Reservefonds 
der Sparkassen zuzuführen.

(3) Aufgetretene Verluste der Sparkassen sind aus 
dem Reservefonds zu decken. Sind darüber hinaus Ver
luste entstanden, sind diese durch den Haushalt des 
Rates des Kreises zu decken.

V. Schlußbestimmungen

§ 26
Inkrafttreten des Statuts

(1) Dieses Statut tritt mit seiner Verkündung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die von der ehemaligen Deut
schen Wirtschaftskommission erlassenen Bestimmungen 
über die Satzung der Sparkassen außer Kraft.

Verordnung 
über die Errichtung und den Betrieb von 

Abwasserreinigungsanlagen.
Vom 15. März 1956

Die Deckung des ständig steigenden Wasserbedarfes 
der Bevölkerung, Industrie und Landwirtschaft sowie 
die Erhaltung und Verbesserung der Gewässer für 
Zwecke des Wassersportes und der Volkserholung 
machen es notwendig, den qualitativen Zustand unserer 
Gewässer im Interesse der weiteren Verwendungsmög
lichkeit des Wassers zu verbessern.

Es wird deshalb folgendes verordnet:
§ 1

Abwasserreinigungsanlagen beim Siedlungswesen
(1) Für Städte und Gemeinden sind mechanische und 

biologische Abwasserreinigungsanlagen zu bauen, so
weit durch die Einleitung der Abwässer aus den Orts
entwässerungsnetzen die vom Amt für Wasserwirt
schaft festgesetzte Abwasserlast in den Gewässern 
überschritten wird.

(2) Bei Neubau und Erweiterung bestehender Sied
lungen sind Reinigungsanlagen für alle anfallenden Ab
wässer gleichzeitig mit dem Siedlungsbau zu errichten. 
Sie sind bereits mit entsprechender Leistung bei einer 
Teilbelegung von ,25 °/o in Betrieb zu nehmen.

(3) Die Vorprojekte der Siedlungsbauten sind vor 
ihrer Bestätigung durch den Planträger in ihrem was
serwirtschaftlichen Teil von der Gütekontrolle der 
Wasserwirtschaft zu prüfen. Die Auflagen des Prüf
bescheides sind verbindlich.

§ 2
Abwasserreinigungsanlagen der Industrie- 

und Gewerbebetriebe
(1) Für sämtliche gewerbliche und industrielle Neu

anlagen oder für die Erweiterung gewerblicher und 
industrieller Anlagen, die im Produktionsprozeß Was
ser gebrauchen und das gebrauchte Wasser in das Orts
entwässerungsnetz oder direkt in einen Vorfluter oder 
in den Untergrund einleiten, ist die Erteilung der 
Standortgenehmigung durch den Rat des Bezirkes von 
der Vorlage eines wasserwirtschaftlichen Gutachtens 
nach den geltenden Bestimmungen über die Durchfüh
rung von Investitionsvorhaben abhängig zu machen.


